
Jedes Jahr prüft ein unabhängiger Treuhänder1, ob eine 
Änderung der Beiträge zur Haftpflichtversicherung erforderlich 
ist. Das Ergebnis für 2026: Jeder Haftpflichtversicherer darf die 
Beiträge um 10 % erhöhen. 

Was macht die Barmenia mit den Beiträgen 

...für Neuverträge?
Im Neugeschäft halten wir die Beiträge stabil! 
Das heißt, dass wir die aktuellen 
  Privathaftpflicht-Produkte (Tarifwerk 2021),
  Tierhalter-Haftpflicht-Produkte (Tarifwerk 2021) und die  
  eGewerbe-Haftpflicht-Produkte (seit Januar 2019 gültig) 

zu unverändert günstigen Konditionen anbieten können!  

...für bereits bestehende Verträge?
Für bestehende Verträge, die nach älteren als den o. g. 
Tarifen abgeschlossen wurden, werden nur die Beiträge für die 
  Privathaftpflicht-Produkte (Tarifwerke vor 2021),
  Tierhalter-Haftpflicht-Produkte (Tarifwerke vor 2021)

um 5 % (statt möglicher 10 %) angehoben. 

Unverändert bleiben – über alle Tarifgenerationen hinweg –  
  alle Verträge zur gewerblichen Haftpflichtversicherung, 
  alle Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherungen, die 

im Rahmen des eProduktes „Wohngebäudeversicherung“ 
als Zusatzrisiko abgeschlossen wurden;

  alle Reise-Privathaftpflichtversicherungen (Travel).

Ab wann gelten die neuen Beiträge für bereits bestehende 
Verträge?
Für die betroffenen Bestandsverträge erfolgt die Beitrags-
anpassung zur jeweiligen Beitragshauptfälligkeit nach dem 
30.06.2026. Unsere Kund*innen werden wir mit einem neuen 
Versicherungsschein/der Beitragsrechnung auf die neuen 
Beiträge hinweisen. Die Schreiben werden 45 Tage vor dem 
jeweiligen Termin versendet - beginnend am 17.05.2026. Die 
Vermittler*innen erhalten eine Kopie der Schreiben auf dem 
üblichen Weg. 

Viele Grüße

Thomas Bischof  Angelika Jäckel 
(Gesellschaftsvorstand) (Leiterin Geschäftsfeld
   Privatkunden Barmenia)
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1  Der unabhängige Treuhänder überprüft, wie sich die Schaden-
zahlungen in der Haftpflichtversicherung entwickelt haben und ob 
eine Änderung der Beiträge erforderlich ist. In diesem Jahr hat er 
einen Veränderungssatz in Höhe von + 14,30 % ermittelt. Nach den 
geltenden Regeln wird auf die nächstniedrigere, durch fünf teilbare 
ganze Zahl abgerundet. Somit kann jeder Haftpflichtversicherer 
seine Beiträge um 10 % erhöhen.


